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Betreff 

Baumaßnahme Radweg Fürnheim- Reichenbach, Ausgleichsmaßnahmen - 
Vorstellung und Beschluss des Entwurfs 
 
Anlagen: 

260517_Geh_Radweg_Entwurf _Ausgleich_Gemeindefelder_Tektur 
260517_Geh_Radweg_Entwurf_Ausgleich_Klingenweiher 
260517_Geh_Radweg_Kobe_Ausgleich_Gemeindefelder_Tektur 
260517_Geh_Radweg_Kobe_Ausgleich_Klingenweiher 

 
Sachverhalt: 
 
Für die Baumaßnahme des Radweges Fürnheim- Reichenbach müssen im Nachgang der baulichen 
Fertigstellung noch die notwendigen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden, um 
das Projekt und die Förderung abschließen zu können. 
 
2014 wurden durch einen beauftragten Biologen FFH- und saP-Verträglichkeitsprüfungen durchge-
führt und entsprechende Analysen erstellt. Diese wurden 2023 bei einem weiteren Rundgang auf 
den Flächen bestätigt und ergänzt.  
 
Auf dieser Basis hatte die Landschaftsplanerin im September 2021 den Auftrag für die Planung der 
Ausgleichsmaßnahmen sowie die ökologische Baubegleitung zum Bau des Radweges erhalten. Im 
Dezember 2023 wurde der Auftrag zur Umsetzungsbegleitung der Leistungsphasen 5 bis 8 durch 
das Bauamt erteilt. Die Ausführungsplanung und die Leistungsverzeichnisse wurden bereits vorbe-
reitet und können zeitnah zur Angebotsanforderung versendet werden. Zuvor fehlt jedoch noch die 
Zustimmung des Stadtrates zur Entwurfsplanung der Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Die Planerin wird dem Stadtrat in seiner neuen Zusammensetzung den Entwurf vorstellen und das 
weitere Vorgehen erläutern. Ziel ist es die notwendigen Ausgleichspflanzungen im Herbst dieses 
Jahres durchführen und das Projekt anschließend abschließen zu können. Die notwendigen Haus-
haltsmittel wurden für das Jahr 2026 durch den Stadtrat bereitgestellt. 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Wassertrüdingen stimmt der vorgestellten Entwurfsplanung und dem weiteren 
Vorgehen zu. Die Vergabe der Ausführung der Bepflanzungsarbeiten erfolgt bei Einhaltung der vor-
gesehenen Haushaltsmittel durch den Bauausschuss. 
 
 
 


